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RS OGH 1975/9/30 3Ob141/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1975

Norm

ABGB §1375 D

EO §294 A

EO §294 L

Rechtssatz

Die Zahlungsp5icht des Drittschuldners beruht nur darauf, daß er Schuldner des Überweisungsschuldners ist, auf

Grund der Pfändung und Überweisung zur Einziehung aber nicht an seinen Gläubiger, sondern an den

Überweisungsgläubiger zu zahlen hat. Ein Anerkenntnis des Drittschuldners bezieht sich daher auf die gepfändete

Forderung des Überweisungsschuldners und nicht auf die betriebene Forderung des Überweisungsgläubigers gegen

den Überweisungsschuldner.
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